
u Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat mit Bescheid vom
26.01.2011 an die Fa. J. Reichenberger GmbH &
Co. KG die Baugenehmigung zur Errichtung von
zwei Einzelhandelsbetrieben, Büros und Tiefgarage
auf dem Grundstück FlNr. 1535/1, Gemarkung
Gilching, Starnberger Weg 60, erteilt. Öffentlich-
rechtlich geschützte nachbarliche Belange werden
durch das geplante Vorhaben nicht verletzt.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Baye rischen
Verwaltungsgericht München in 80005 München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, Hausanschrift:
Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den
Kläger, den Beklagten (Frei staat Bayern) und den
Gegenstand des Klage begehrens bezeichnen und
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweis -
mittel sollen angegeben, der angefochtene Be -
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider -
spruchs verfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klage -
erhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail)
ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei Rechts -
schutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit
01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss
zu entrichten.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat
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-    Anpassung der Bauräume auf den Grund -
stücken Fl.Nrn. 678 und 680 auf der Westseite
an den Baubestand,

-    Festsetzung von 3 Bauräumen auf dem Grund -
stück Fl.Nr. 681/3,

-    Festsetzung der zulässigen Anzahl und Größe
von Nebengebäuden pro Grundstück und der
zulässigen Gesamtgrundfläche der Nebenge -
bäude pro Grundstück,

-    in Ziffer 1.4.1 wird die Geltung von Art. 6 Abs. 5
Satz 1 BayBO festgesetzt,

-    Änderung der Festsetzung zur Zulässigkeit von
Garagen und überdachten Stellplätzen,

-    Festsetzung zur Freihaltung der Vorgartenbe -
reiche von Nebengebäuden,

-    Festsetzung zur Beschränkung von Aufschüt -
tungen und Abgrabungen,

-    Festsetzung von Einzelhäusern,

-    Festsetzung der zulässigen Anzahl von Woh -
nungen je Wohngebäude,

-    Änderung der Festsetzungen zum Immissions -
schutz,

-    Entfall der festgesetzten Lärmschutzwand auf
dem Grundstück Fl.Nr. 677/4,

-    Festsetzung zu passiven Lärmschutzmaß -
nahmen auf dem Grundstück Fl.Nr. 677/4,

-    Anpassung der Festsetzung zu passiven Lärm -
schutzmaßnahmen auf den Grundstücken
Fl.Nrn. 680/2 und 680/3,

-    Entfall der Festsetzungen von passiven Lärm -
schutz maßnahmen an den Fassaden der Ge -
bäude im nördlichen Abschnitt der Max-
Emanuel-Straße,

-    redaktionelle Änderungen.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den
Bebau ungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend
gemacht werden können.

Starnberg,  27.01.2011

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

Bekanntmachungen der Gemeinde Gilching

u 9. Teiländerung des Bebauungs- und
Grünord nungsplanes „Reßweg-Süd“ für den
Bereich der Fl.Nrn. 1107, 1107/3 und 1104/7 Tfl.
(Ober moosweg), Gemarkung Gilching;
Satzungs beschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeinderates
hat in seiner Sitzung am 15.11.2010 die o.g. Bebau -
ungsplanteiländerung als Satzung beschlossen.
Gem. § 10 Abs. 2 BauGB bedürfen Bebauungs -
pläne (gilt analog für Planänderungen), die aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt sind, keiner
Genehmigung durch die höhere Verwaltungs -
behörde. Der Satzungsbeschluss ist somit nach
§10 Abs. 3 S. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu
machen. Die Bebauungsplanteiländerung liegt
einschließlich Begründung ab Veröffentlichung die-
ser Bekanntmachung im Bauamt der Gemeinde
Gilching, Rudolf-Diesel-Straße 5/I. OG, Zimmer 3,
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich
aus und kann dort eingesehen werden. Gemäß
§10 Abs. 3 S. 4 BauGB tritt die Bebauungsplan -
teiländerung mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen eines Bebau -
ungsplanes (oder seiner Änderung) unbeachtlich,
wenn sie im Falle:
-     einer Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1

bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

-     einer unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtlichen Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplanes (oder
seiner Änderung) und des Flächen nutzungs -
planes und/oder

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

u Bebauungsplan Nr. 8113 f. d. Gebiet westlich
der Jahnstraße, 6. Änderung für die Grund -
stücke F.Nrn. 501/1, 501/5 und 502/1, Gemar -
kung Starnberg. Erneute öffentliche Auslegung

Der Bebauungsplan-Entwurf i. d. F. vom 13.01.2011
mit Begründung liegt gemäß § 4 a Abs. 3 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom 10.02.2011 bis
25.02.2011 bei der Stadt Starnberg – Stadt -
bauamt –, Vogelanger 2, 82319 Starnberg,
Zimmer 306, während der allgemeinen Dienst -
stunden montags bis freitags von 08.00 bis 12.00
Uhr und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus. In Ausnahme -
fällen kann der Bebauungsplan nach Termin verein -
barung auch außerhalb dieser Dienststunden ein-
gesehen werden. Während dieser Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgegeben werden. Der
Bebau ungsplan-Entwurf lag bereits öffentlich aus,
die öffentliche Auslegung ist zu wiederholen, da
der Bau- und Umweltausschuss aufgrund der
Stellung nahmen zur ersten öffentlichen Auslegung
Änderungen beschlossen hat.
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf kön-
nen während der Auslegungsfrist nur zu folgenden
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben wer-
den:

-    Entfall der Festsetzung über Flächen für eine
Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 502/1,

-    Änderung der Festsetzung über die Zu -
lässigkeit von Zwerchgiebeln auf dem
Grundstück Fl.Nr. 502/1,

-    Festsetzung  von Höhenbezugspunkten für die
Ermittlung der Wandhöhen,

-    Festsetzung der ausnahmsweise zulässigen
Dachneigung von 48° auf dem Grundstück
Jahnstr. 46,

-    redaktionelle Änderung.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den
Bebau ungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend
gemacht werden können.

Starnberg, 27.01.2011

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister

u Bebauungsplan Nr. 8175 für das Gebiet zwi-
schen Hanfelder Straße, Max-Emanuel-Straße
und Heinrich-Wieland-Straße, Gemarkung
Starnberg, als einfacher Bebauungsplan nach 
§ 30 Abs. 3 des Baugesetzbuches. Erneute
öffentliche Auslegung

Der Bebauungsplan-Entwurf i. d. F. vom 13.11.2011
mit Begründung liegt gemäß § 4 a Abs. 3 des Bau -
gesetzbuches nochmals in der Zeit vom 10.02.2011
bis 25.02.2011 bei der Stadt Starn berg – Stadt -
bauamt –, Vogelanger 2, 82319 Starnberg,
Zimmer 306, während der allgemeinen Dienst -
stunden montags bis freitags von 08.00 bis 12.00
Uhr und donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus. In Ausnahme -
fällen kann der Bebauungsplan nach Termin verein -
barung auch außerhalb dieser Dienststunden ein-
gesehen werden. Während dieser Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgegeben werden. Der
Bebauungsplan-Entwurf lag bereits öffentlich aus,
die öffentliche Auslegung ist zu wiederholen, da
der Bau- und Umweltausschuss aufgrund der
Stellungnahmen zur ersten öffentlichen Auslegung
Änderungen beschlossen hat. 
Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf kön-
nen während der Auslegungsfrist nur zu folgenden
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben wer-
den:

-    Entfall der Festsetzung zur Art der baulichen
Nutzung, 

-    Weiterführung des Bebauungsplanes als einfa-
cher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 des
Baugesetzbuches,

-    Vergrößerung des Bauraumes auf dem
Grundstück Fl.Nr. 677/4, Gemarkung
Starnberg,

Fortsetzung nächste Seite      >>>

-     von nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtli-
chen Mängeln des Abwägungsvorganges nicht
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekannt -
machung des Bebauungsplanes (oder seiner
Änderung) gegenüber der Gemeinde unter
Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung
etwaiger Entschädigungsansprüche durch Antrag
an den Entschädigungspflichtigen (§ 43 BauGB) im
Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4
BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn
der Antrag nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren
gestellt wird, wird hingewiesen.

Gilching, 20.01.2011

Gemeinde Gilching – M. Walter, Erster Bürgermeister

u Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
(Hundesteuersatzung - HStS) vom
25. Januar 2011

Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalab ga -
ben gesetzes (KAG) in der Fassung der Bekannt -
machung vom 4. April 1993 (GVBI S. 264, BayRS
2024-1-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom
22.Juli 2008 (GVBI S. 460, ber. S. 580), erlässt die
Gemeinde Gilching folgende Satzung:

§ 1
Steuertatbestand

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes
im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindli-
chen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2
Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von
1. Hunden zu Erwerbszwecken,
2. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentli-

cher Aufgaben
3. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des

Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-Hilfs -
dienstes, der Johanniter-Unfallhilfe oder des
Technischen Hilfswerkes, die ausschließlich
der Durchführung der diesen Organisationen
obliegenden Aufgaben dienen,

4. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige
oder völlig Hilflose unentbehrlich sind,

5. Hunden, die zur Bewachung von Herden not-
wendig sind,

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes
vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen
Einrichtungen untergebracht sind,

7.  Hunden, die die für Rettungshunde vorgese-
henen Prüfungen bestanden haben und als
Rettungshunde für den Zivilschutz, den Kata -
strophenschutz oder den Rettungsdienst zur
Verfügung stehen,

8. Hunden in Tierhandlungen,
9. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder

eines zivilen Gefolges verbündeter Statio -
nierungs streitkräfte sowie deren Ange hörigen
gehalten werden,

10. Hunden, die von Angehörigen ausländischer
diplomatischer oder berufskonsularischer Ver -
tretungen in der Bundesrepublik Deutschland
gehalten werden.

§ 3
Steuerschuldner, Haftung

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.
2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen
Interesse oder im Interesse seiner Haushalts-
oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat.
3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in
Pflege oder Verwahrung genommen hat oder
auf Probe oder zum Anlernen hält. 4AlIe in
einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern
gemeinsam gehalten.

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen
oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt -
schuldner.

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer
des Hundes für die Steuer.

§ 4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraus -
setzungen nur in weniger als drei aufeinander-
folgenden Kalendermonaten erfüllt werden.
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www.auslaenderbeirat-starnberg.de
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Ausländerbeirat
Landkreis Starnberg
Sprechstunde



Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
4. Ausgabe vom 2. Februar 2011 Seite 2

(2) Tritt an die Stelle eines verendeten, getöteten
oder verkauften Hundes, für den die Steuer -
pflicht besteht, bei demselben Halter ein ande-
rer Hund, so entsteht für das laufende Steuer -
jahr keine neue Steuerpflicht.

(3) 1Wurde das Halten eines Hundes für das
Steuerjahr oder für einen Teil des Steuerjahres
bereits in einer anderen Gemeinde der
Bundes republik Deutschland besteuert, so ist
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurech-
nen, die für das Steuerjahr nach dieser Satzung
zu zahlen ist. 2Mehrbeträge werden nicht
erstattet.

§ 5
Steuermaßstab und Steuersatz

(1) 1Die Steuer beträgt: 
     für den ersten Hund 60,00 €
     für den zweiten Hund 90,00 €
     für jeden weiteren Hund 120,00 €
     für Kampfhunde 1026,00 €

       2Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2
gewährt wird, sind bei der Berechnung der
Anzahl der Hunde nicht’ anzusetzen. 3Hunde,
für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird und
Kampfhunde, gelten als erste Hunde.

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund
rassenspezifischer Merkmale, Zucht und Aus -
bildung von einer gesteigerten Aggressivität
und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder
Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne
dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung
über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und
Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBI S. 268,
BayRS 2011-2-7-1) in der jeweils geltenden
Fassung genannten Rassen und Gruppen von
Hunden sowie deren Kreuzungen untereinan-
der oder mit anderen Hunden, soweit nicht
nach § 1 Abs. 2 der Verordnung nachgewiesen
wurde, dass diese keine gesteigerte
Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber
Menschen oder Tieren aufweisen.
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§ 6
Steuerermäßigungen

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
     1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2)

gehalten werden.
     2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufs -

jägern oder Inhabern eines Jagdscheines
ausschließlich oder überwiegend zur Aus -
übung der Jagd oder des Jagd- oder Forst -
schutzes gehalten werden, sofern nicht die
Hundehaltung steuerfrei ist; für Hunde, die
zur Ausübung der Jagd gehalten werden,
tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie
die Brauchbarkeitsprüfung nach § 21 der
Verordnung zur Ausführung des Bayer. Jagd -
gesetzes vom 1. März 1983 (GVBI S. 51,
BayRS 792 2-E) in der jeweils geltenden
Fassung mit Erfolg abgelegt haben.

(2) 1Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen,
dessen Wohngebäude mehr als 500 m von
jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.
2Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl
benachbarter Anwesen, die zusammen nicht
mehr als 100 Einwohner zählen und deren
Wohngebäude mehr als 500 m von jedem
anderen Wohngebäude entfernt sind.

§ 7
Züchtersteuer

(1) 1Von Hundezüchtern, die mindestens zwei ras-
sereine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähi-
gem Alter, darunter eine Hündin, zu Zucht zwe -
cken halten, wird die Steuer für Hunde dieser
Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben.
2§ 2 Nr. 8 bleibt unberührt.

(2) 1Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der
zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte des
Steuersatzes nach § 5.  2§ 5 Abs. 1 Satz 3 gilt
entsprechend.

§ 8
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung
und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)

(1) 1Maßgebend für die Steuervergünstigung sind
die Verhältnisse zu Beginn des Jahres.
2Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des
Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2) In den Fällen des § 6 kann jeder Ermäßigungs -
grund nur für jeweils einen Hund des Steuer -
pflichtigen beansprucht werden.

(3) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung
oder Steuerermäßigung gewährt.

(4) Bei Verlust oder Beschädigung der gültigen
Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag
eine neue Steuermarke gegen eine Gebühr
von 5,00 EUR ausgehändigt.

(5) Zur Überprüfung der Hundehaltungen und zur
allgemeinen Aufnahme des Hundebestandes
kann die Gemeinde Gilching Kontrollen durch-
führen und Auskünfte von Beteiligten und
anderen Personen einholen.

§ 9
Entstehen der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres
oder während des Jahres an dem Tag, an dem der
Steuertatbestand verwirklicht wird.

§ 10
Fälligkeit der Steuer

Die Steuerschuld wird erstmalig einen Monat nach
der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. Bis
zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids ist
die Steuer jeweils zum 28. Februar eines jeden
Jahres fällig.

§ 11
Anzeigepflichten

(1) 1Wer einen über vier Monate alten, der
Gemeinde noch nicht gemeldeten Hund hält,
muss ihn unverzüglich unter Angabe von Her -
kunft, Alter und Rasse und ggf. Vorlage geeig-
neter Nachweise der Gemeinde melden. 2Zur
Kennzeichnung eines jeden angemeldeten
Hundes gibt die Gemeinde eine Hunde steu er -
marke aus, die der Hund außerhalb der Woh -
nung des Hundehalters oder seines umfriede-
ten Grundbesitzes stets tragen muss.

(2) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den
Hund unverzüglich bei der Gemeinde abmel-
den, wenn er ihn veräußert oder sonst abge-
schafft hat, wenn der Hund abhanden gekom-
men oder eingegangen ist oder wenn der Hal -
ter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit
der Abmeldung des Hundes ist die noch vor-
handene Hundesteuermarke an die Gemeinde
zurückzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerver -
günstigung weg oder ändern sie sich, so ist
das der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 
1. Januar 2011 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom
1. Januar 2006 außer Kraft. 

Gilching, 25. Januar 2011

Gemeinde Gilching – M. Walter, Erster Bürgermeister

Einfach mehr Service!

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice @LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren neuen BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.
Für zahlreiche Dienst leistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Bayern e. V. 

Kostenlose telefonische und persönliche
Beratung im Landratsamt Starnberg: 
Nächster Termin: Donnerstag, 3. Februar 2011
13.30 bis 14.15 Uhr: telefonische Beratung
14.15 bis 17.30 Uhr: persönliche Beratung
Termine unter Telefon 08151 148 -442
www.lk-starnberg.de /energieberatung

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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